
 13

Jörg Bogumil und Falk Ebinger 
 

Machtgewinn der Kommunen? 

Zum Urteil des Landesverfassungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern 
über die Kreisstrukturreform 
 
Kommentar zum Urteil des Landesverfassungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern 

über die Verfassungsbeschwerden gegen §§ 72, 77 des Gesetzes über die Funktio-

nal- und Kreisstrukturreform des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 26. Juli 

2007 

 
 
Am 26. Juli 2007 erklärte das Landesverfassungsgericht Mecklenburg-
Vorpommern das Gesetz über die Funktional- und Kreisstrukturreform 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern als verfassungswidrig. Es steht 
den Autoren dieses Beitrags nicht zu, eine rechtswissenschaftliche Ab-
handlung über die vom Gericht getroffenen Abwägungen vorzunehmen 
(vgl. hierzu erhellend Bull 2007; Mehde 2007). Vielmehr soll die Ent-
scheidung in den Kontext aktueller Verwaltungsstrukturreformen einge-
ordnet und eine Diskussion über ihre Auswirkungen auf Modernisie-
rungsstrategien und zukünftige Reformaussichten geführt werden. 
 
Das Urteil und seine Begründung 

 
Das Urteil wird zuvorderst mit einem aus Sicht des Gerichts evidenten 
Abwägungsfehler – oder konkreter eines Ermessensdefizits1 – der Lan-
desregierung im Gesetzgebungsprozess begründet. Die Regierung habe 
die Entscheidung über die neue Kreisstruktur frühzeitig mit dem Zu-
schnitt der vorhandenen Planungsregionen verknüpft und auf die Ent-
wicklung eines Leitbilds für zukünftige Kreise verzichtet.2 Der Gesetzge-
ber habe die Kreisstruktur lediglich an eine wirtschaftliche sinnvolle Glie-
derung staatlicher Aufgaben angepasst. Nach dem Grundverständnis des 
Bundesverfassungsgerichts (vgl. BVerfGE 79, 127, 153) sei bei der ge-
setzliche Aufgabenteilung zwischen Staat und Kommunen stets das 
Spannungsverhältnis zwischen Verwaltungseffizienz und Bürgernähe zu 
berücksichtigen. Aufgrund der durch das Gericht als erwiesen erachteten 
negativen Auswirkungen der Großkreise auf die kommunale Selbstver-

                                                 
1 Diese von Mehde (2007: 333) hergeleitete verwaltungsrechtliche Terminologie soll hier übernommen werden. 
2 Für eine kursorische Übersicht über den Prozess der Territorialreform vgl. LVerfG Mecklenburg-
Vorpommern 2007: 10-17; für eine Kurzbetrachtung des Modernisierungsprogramms vgl. Bauer et al. 
2007: 174-176; für ein umfassendes Gutachten zur Verwaltungsmodernisierung in Mecklenburg-
Vorpommern s. Hennecke 2004). 
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waltung und insbesondere die ehrenamtlichen Beteiligungsmöglichkeiten 
folge aus der frühen Festlegung ein Ermessensdefizit, da lediglich öko-
nomische Kriterien, nicht aber die Sicherstellung demokratischer Beteili-
gungsmöglichkeiten der Bürger in den Abwägungsprozess eingeflossen 
seien. 
Das konkrete Versäumnis lag also darin, dass „der Gesetzgeber von dem 
Entscheidungsmuster abgewichen [ist], nach dem gemeinhin umfassen-
de Kreisgebietsreformen konzipiert und durchgeführt werden“ (LVerfG 
Mecklenburg-Vorpommern 2007: 44). Die übliche Vorgehensweise be-
steht nach Ansicht des Gerichts aus einem „schrittweisen Programm“, in 
dem sukzessive allgemeine Ziele formuliert sowie Leitbilder und Leitlinien 
festgelegt werden. Erst anschließend und auf den vorherigen Schritten 
aufbauend fände dann üblicherweise nach konkreter Abwägung eine 
Umsetzung der Ziele – einschließlich der Festlegung des Zuschnitts der 
Kreise – statt. Dabei müsse das Verfahren auch für alternative Modelle 
offen sein. Dieses Schema bilde, wie durch andere Landesverfassungsge-
richtsurteile belegt wird, dann die Grundlage für die Prüfung durch Ver-
fassungsgerichte der Länder (LVerfG Mecklenburg-Vorpommern 2007: 44 f.). 
Die Nichtbeachtung dieses Schemas im mecklenburg-vorpommerischen 
Reformprozess bildet dementsprechend die Grundlage des Urteils: 
 

„Die §§ 72 bis 77 FKrG M-V sind verfassungswidrig, weil im Verwal-
tungsmodernisierungsgesetz wesentlichen Belangen der durch Art. 
72 Abs. 1 Satz 2 LV gewährleisteten Selbstverwaltung der Kreise 
nicht mit dem ihnen zukommenden Gewicht Rechnung getragen 
worden ist. […] Dem in dieser Lage geltenden verfassungsrechtli-
chen Gebot, weniger einschneidende Alternativen der Neugliede-
rung wertend in das Gesetzgebungsverfahren einzuführen, ist der 
Gesetzgeber nicht hinreichend nachgekommen“ (LVerfG Mecklen-
burg-Vorpommern 2007: 42). 
 

Das Gericht stützt seinen Urteilsspruch folglich auf den frühen Ausschluss 
von Alternativen und die aus Sicht der Richter daraus resultierende un-
genügende Abwägung der Vor- und Nachteile der Reform mit Blick auf 
die kommunale Selbstverwaltung. Wichtig ist hervorzuheben, dass das 
Gericht weder die grundsätzliche Kompetenz des Gesetzgebers zu Terri-
torial- und Funktionalreformen, noch die von der Landesregierung ange-
führten wirtschaftlichen Beweggründe für eine Reform in Zweifel zieht. 
Auch gab das Gericht explizit kein Votum in der fundamentalen Frage ab, 
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welche maximale Fläche, Einwohnerzahl oder Durchquerungszeit ein 
Landkreis aufweisen dürfe, um noch als solcher zu gelten.3  
 
Konsequenzen für Reformprozesse in den Ländern 

 
Die unmittelbaren Konsequenzen des Urteils für die Entwicklung von Ter-
ritorialreformen durch Landesregierungen lassen sich folgendermaßen 
zusammenfassen: 
Erstens muss, um zukünftig dem Vorwurf eines fehlerhaften Verfahrens 
zu entgehen, mehr Sorgfalt auf die Einhaltung der verfassungsrichterlich 
für relevant erachteten Verfahrensschritte gelegt werden. Dazu gehört 
primär die Durchführung eines noch deutlicher als gestuft wahrnehmba-
ren Reformverfahrens. Dieses muss eine an den Reformzielen und den 
sich daraus ableitenden Leitbildern orientierte Diskussion von alternati-
ven Territorialreformmodellen beinhalten. Bei der folgenden Abwägung 
zwischen verschiedenen Modellen muss die Berücksichtigung des beson-
deren Gewichts der kommunalen Selbstverwaltung auf Gemeinde- und 
Kreisebene nachvollziehbar sein. Zweitens sollte die getroffene Entschei-
dung, d.h. das materielle Ergebnis der Abwägung so begründet sein, 
dass es auch einer inhaltlichen verfassungsrechtlichen Überprüfung 
standhält, die den Verfassungsgerichten vorbehalten ist (vgl. BVerfGE 
86, 90: 110 ff.; LVerfGE Mecklenburg-Vorpommern 2007: 37).  
Diese auf den ersten Blick als lediglich formale Hürden anmutenden An-
forderungen entpuppen sich bei näherer Betrachtung aufgrund der feh-
lenden konkreten Kriterien als eine beträchtliche Erschwernis für den Ge-
setzgeber (vgl. Mehde 2007: 333). Der verschärfte Rechtfertigungsdruck 
kann politikwissenschaftlich als (weitere) Verschiebung der Machtver-
hältnisse zwischen Kommunen und Ländern interpretiert werden.  
So ist der bei flüchtiger Betrachtung möglicherweise entstehende Ein-
druck falsch, dass die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern ei-
nen rein politischen Reformentwurf „aus dem Hut gezaubert“ und ohne 
offene Diskussion in einem Gesetzentwurf gegossen hätte. Zwar wurde 
tatsächlich schon zu Beginn des aktuellen Reformprozesses ein Eckpunk-
tepapier im Kabinett beschlossen, allerdings geschah dies schon im Ja-
nuar 2003. Danach gingen mehrere Jahre, umfangreiche Anhörungen, 
externe Gutachten und zahlreiche Sitzungen des 2002 eingesetzten Son-
derausschusses „Verwaltungsmodernisierung und Funktionalreform“ ins 
Land. Im Rahmen der 27. Sitzung dieses Sonderausschusses wurden – 
wie auch das LVerfG in seinem Urteil vermerkt – am 20.05.2005 alterna-

                                                 
3 Vgl. zu dieser Debatte Bull (2007: 68 ff.) und mit Fokus auf den Fall Mecklenburg-Vorpommern und 
konträrer Argumentation Dombert (2005: 530). 
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tive Modelle einer Kreisgebietsreform vorgestellt und bewertet. Dabei 
betonte der Minister für Arbeit, Bau und Landesentwicklung ausdrücklich: 
„Die Entscheidung könne allerdings nicht nur raumordnerisch und regio-
nalpolitisch getroffen werden, sondern sie müsse auch kommunalpoliti-
schen und finanzpolitischen Belangen sowie der kommunalen Selbstver-
waltung Rechnung tragen“ (vgl. LVerfG Mecklenburg-Vorpommern 2007: 
16). Die auf dieser Basis von der Landesregierung getroffene Abwägung 
scheint an sich den vom Bundesverfassungsgericht gestellten Anforde-
rungen an Territorialreformen zu genügen (vgl. BVerfGE 86, 90; Bull 
2007: 59ff.). Verkürzt dargestellt wurde von der Landesregierung schlüs-
sig dargelegt, dass selbst der höchste Bestandsschutz für die Kreise sei-
nen Wert verliert, wenn aus finanziellen Gründen die kommunale Hand-
lungsfähigkeit und der Bestand des Landes an sich in Gefahr gerät. Ab-
hilfe durch nennenswerte Einsparungen sei nur im Rahmen von Regio-
nalkreisen möglich, da allein diese Lösung entsprechende Skalen- und 
Verbunderträge erzielen könne. 
Des Weiteren widerspricht die von den Verfassungsrichtern eingeforderte 
stufenweise Reformentwicklung einschließlich der Definition von Leitbil-
dern und der Abwägung von Alternativmodellen jeglichen Erkenntnissen 
über Motivation, inhaltliche Bestimmungsfaktoren und Umsetzung politi-
scher Prozesse.4 Eine mehr als theatralische Durchsetzung des ange-
mahnten Verfahrens würde bestenfalls zu einer Rückkehr auf den ausge-
tretenen Reformpfad konsensorientierter inkrementalistischer Lösungen 
führen. Dessen Begrenzungen und Defizite hatte man gerade erst über-
wunden geglaubt. Noch wahrscheinlicher ist jedoch, dass jegliche Verän-
derungsversuche schon im Keim durch den Druck der vielfältigen Partial-
interessen erstickt würden.  
Ein Vergleich mit aktuellen Reformkampagnen in anderen Ländern ver-
deutlicht hinsichtlich der Länge des Verfahrens, der Beteiligungsmöglich-
keiten der kommunalen Ebene und Dritter und schließlich der Präsentati-
on und Abwägung von Alternativen mit Verwaltungsreformprozessen, 
dass der Gesetzgeber in Mecklenburg-Vorpommern bezüglich des Ver-
fahrens – und dies ist der hier relevante Maßstab – eine sehr viel behut-
samere Konzeptentwicklung betrieb als seine Pendants bspw. in Nieder-
sachsen oder Baden-Württemberg (vgl. Bogumil/Ebinger 2005; Bogu-
mil/Kottmann 2006; Bogumil 2007; Bogumil/Ebinger 2008). Dort wurden 
– wie ein berechtigter Einwand lauten könnte – zwar keine Territorialre-
formen durchgeführt. Stets standen die Kommunen bei den dortigen ein-
schneidenden Struktur- und Funktionalreformen jedoch mit im Zentrum 
                                                 
4 Wie Bull (2007: 87 ff.) ausführt, sind die vom LVerfG Mecklenburg-Vorpommern definierten Verfah-
rensanforderungen vor dem Hintergrund einschlägiger Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht 
auch verfassungsrechtlich in Zweifel zu ziehen. 
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der Veränderungen, ohne dass die möglichen Auswirkungen auf die 
kommunale Selbstverwaltung5 je ernsthaft thematisiert worden wären.  
Betrachtet man nämlich konkret das Zustandekommen der westdeut-
schen Verwaltungsreformen, so wird offensichtlich, dass dort Eckpunkte-
beschlüsse einschließlich der Strukturveränderungen und Aufgabenanla-
gerungen fast durchgängig koalitionsintern oder in Ad-hoc-Gremien ge-
troffen wurden. Die Mühe, vor diesen Entscheidungen alternative Lösun-
gen zu entwickeln, unvoreingenommen nebeneinander zu stellen und 
öffentlich zu diskutieren, machte man sich in keinem uns bekannten Fall. 
Dies wäre angesichts Parteienkonkurrenz und dem Eingriff in Besitzstän-
de in der „realen Welt“ auch gar nicht möglich.6 Die Beteiligungsmöglich-
keiten für Opposition und Öffentlichkeit waren dort sowohl in dieser Pha-
se als auch in der Implementation aufgrund der extremen zeitlichen Raf-
fung des Gesetzgebungsprozesses weit geringer als jene in Mecklenburg-
Vorpommern.  
Vielleicht hätte angesichts der mittlerweile regelmäßig zu beobachtenden 
„Wild-West-Methoden“ bei diesen Reformen und den damit verbunden 
Risiken für die kommunale Selbstverwaltung ein Antrag auf abstrakte 
Normenkontrolle das Ergebnis des Reformprozesses stärker verändern 
können, als die engagierteste parlamentarische Opposition. Nur: In die-
sen Fällen wurde von keinem der beteiligten Akteure eine Verfassungs-
klage angestrengt. Die Opposition in den Vorreiterländern der Verwal-
tungsreformen konnte die in Mecklenburg-Vorpommern ausschlagge-
bende, ausschließlich auf das Verfahren abstellende Betrachtungsweise 
nicht antizipieren. Und wichtiger: Die politische Führung der kommuna-
len Ebene war dort bereits früh von den Landesregierungen in die Kon-
zeptentwicklung eingebunden, war sogar elementarer und treibender 
Teil dieser Pläne. Der Inhalt der Reformblaupausen – insbesondere das 
Ausmaß des Kompetenzzuwachses und das Ausbleiben von Territorialre-

                                                 
5 Wie das Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern zu Recht anmerkt, bedeutet nicht je-
der Aufgabenzuwachs eine Stärkung der Position der Kommunen (vgl. LVerfG Mecklenburg-
Vorpommern 2007: 35). Die ehemals staatlichen Kompetenzen werden meist als Pflichtaufgaben zur 
Erfüllung nach Weisung oder in den übertragenen Wirkungskreis der Kreise überführt. So verringert 
sich – trotz der Vollkommunalisierung einiger Aufgaben – auch in Mecklenburg-Vorpommern der Anteil 
der im eigenen Wirkungskreis wahrgenommenen Aufgaben im Verhältnis zu den Gesamtaufgaben 
(LVerfG Mecklenburg-Vorpommern 2007: 49 f.). Wie aktuelle empirische Beispiele zeigen, können 
unangemessene Aufgabenübertragungen und damit einhergehende Sparvorgaben die kommunale 
Ebene in ihrer Selbstverwaltungskraft auch ganz konkret schwächen (vgl. Ebinger/Bogumil 2008). Die 
zur Behebung dieses Problems von der kommunalen Ebene regelmäßig geforderte wesentliche Aus-
weitung ihrer Einflussmöglichkeiten auf die Ausführung von Landesaufgaben, bspw. durch eine Voll-
kommunalisierung, ist in vielen Fällen sowohl funktional als auch verfassungsrechtlich (vgl. Bull 2007: 
118) bedenklich. 
6 Eine solche Vorgehensweise hätte der Gesamtstrategie dieser Reformen fundamental widersprochen 
und ihre Erfolgsfaktoren aufgehoben (vgl. Bogumil/Ebinger 2008). 
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formen – kann vielleicht sogar gerade aus dieser frühen Einbindung der 
Kommunen erklärt werden.  
Das Urteil in Mecklenburg-Vorpommern ist die vorläufige Antwort auf 
den Versuch, eine alternative Reformstrategie ohne umfassende Einbin-
dung der Kommunen zu verfolgen. Diese Strategie ist (diesmal aufgrund 
“handwerklicher Fehler“) bis auf weiteres gescheitert. Die Kommunen 
haben einen Sieg davon getragen. Obwohl sich das Urteil auf formale 
Argumente stützt, erscheint die Botschaft eindeutig: Reformen „gegen“ 
die Kommunen sind politisch unklug und extrem risikobehaftet. Gut ver-
netzt, organisiert und geschützt vom verfassungsrechtlich verbürgten 
Anspruch auf weitest mögliche Selbstverwaltungsrechte entsprechend 
des Subsidiaritätsgrundsatzes haben die Kommunen ihre Machtposition 
merklich ausgebaut. Dieser sich in der Reformentwicklung der Länder 
abzeichnende Trend soll im Folgenden kurz dargestellt werden.  
 
Einordnung des Urteils in den aktuellen Modernisierungskontext 

 
Die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts stellt die Fortsetzung 
einer kontinuierlichen Entwicklung im Verhältnis zwischen Ländern und 
Kommunen dar. Die Gemeinden, Städte und Kreise waren durch Rekru-
tierungsfunktion, damit verbundene Meinungsbildung innerhalb der Lan-
desparteien und ihrer Bürgernähe schon immer ein bedeutender Faktor 
in der Landespolitik. Im Zuge der aktuellen Reformentwicklung wurden 
sie von den amtierenden Landesregierungen jedoch in einen neuen 
Stand gehoben. Neuerdings sind sie Koalitionäre der Regierungen, die 
signifikante Einsparungen und Struktur-, Funktional- und teilweise sogar 
Territorialreformen wenn nicht anstoßen, so doch zumindest durch ihr 
Einverständnis und ihre Mitarbeit ermöglichen. 
Die Kommunen haben sich hinsichtlich ihrer Funktionen längst von ihrer 
historischen Rolle als Residualebene7 gelöst. Breite des Aufgabenspekt-
rums und Professionalität stehen in kaum etwas den höheren Verwal-
tungsebenen nach. Seit Jahrzehnten nehmen die Städten und Gemein-
den eine Spitzenposition ein, wenn es darum geht, Modernisierungspro-
zesse in der Verwaltung anzustoßen. Politisch sind die Landkreise und 
kreisfreien Städte jedoch staatsrechtlich noch immer ein unselbständiger 
Teil der Länder und unterliegen deren Aufsichts- und Weisungsrecht (vgl. 
Bogumil/Jann 2005: 81). Besonders deutlich wurde dies im Zuge der 
großen Gebietsreformen der siebziger Jahre. Gegen die politisch von den 
Landesregierungen forcierten, massiven Veränderungen der Kreiszu-
schnitte gab es wenig Handhabe – außer indirekter politischer Einfluss-

                                                 
7 Im Verhältnis zu staatlicher Regulierung und Aufgabenwahrnehmung. 
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nahme individueller Kreise durch persönliche Kontakte und Machtpoten-
tiale.  
Bei den gegenwärtigen Verwaltungsreformen in den Ländern wie auch 
bei anderen bundespolitischen Entscheidungen8 sieht die Situation sehr 
viel anders aus. Die Reformen sind maßgeblich geprägt von einer Neu-
justierung des Verhältnisses zwischen Landes- und Kommunalverwaltun-
gen. Dabei geht der Impuls zur Emanzipierung von den Regierungen 
aus, die ihre Kommunen als aktiven Partner im politischen Machtspiel 
entdeckt haben. Insbesondere konservative Regierungen mit traditionell 
starkem Rückhalt und Rekrutierungsbasis in der Fläche beziehen die 
kommunale Ebene in ihre Politikentwicklung ein, um neuen Spielraum 
gegen die Opposition und vor allem die Landesverwaltung selbst zu ge-
winnen. Aus dieser Akteurskonstellationen und der finanziellen Lage in 
den Ländern wuchs den Kommunen eine Schlüsselposition in den Re-
formprozessen zu, welche sie je nach Geschick der Lobbyvertreter und 
Wagemut der Kommunen in substantielle Gewinne – hauptsächlich in 
Form von zunehmenden Vollzugszuständigkeiten ihrer Landräte und Bür-
germeister – umzusetzen wissen. Das Greifswalder Urteil stellt ein weite-
res Mosaiksteinchen in diesem Machtzuwachs der Kommunen dar. 
Aus der gemeinsamen konzeptionellen Arbeit von engster politischer 
Spitze der Regierungsparteien und vertrauten Vertretern der kommuna-
len Ebene entstehen jene umfassenden Reformpläne, welche die Struk-
turen, Zuständigkeiten und Machtpotentiale in den Ländern durch „große 
Würfe“ neu ordnen. Für die Landesregierungen sind diese Handlungsop-
tionen extrem wertvoll, da damit erstens die Aussicht auf zwar begrenz-
te, aber doch reale und dann nicht mehr im eigenen Apparat zu erbrin-
gende Einsparungen besteht. Zweitens können im Zuge von großen 
Strukturreformen weitgehend unverdächtig unliebsame Verwaltungsebe-
nen und Einheiten entmachtet werden. Und drittens befriedigt dieser 
Schritt auch noch den Profilierungsbedarf von Landesregierungen, da mit 
erfolgreich durchgesetzten Binnenmodernisierungen bei minimaler Belas-
tung der Wähler hervorragend Handlungs- und Reformfähigkeit de-
monstriert werden kann.  
Im Gegenzug, sozusagen als Entlohnung, wird die „befreundete“ untere 
Ebene durch teils umfängliche Aufgabenübertragungen aufgewertet.9 
Das mit dieser Kooperation verbundene Angebot einer neuen Rolle wird 
insbesondere von den Landkreistagen gerne aufgegriffen, drohte ihrem 

                                                 
8 So konnten die Kommunen bspw. bei der Pflegeversicherung und der Sozialhilfe ihre Interessen 
stärken und Belastungen abwälzen. 
9 Vgl. zusammenfassend Bogumil/Ebinger (2008) und beispielhaft mit Fokus auf die Auswirkungen für 
die Umweltverwaltung Bauer et al. (2007). Weiterhin als Einzelbetrachtungen Bogumil/Ebinger (2005) 
für den Reformprozess in Baden-Württemberg und Bogumil/Kottmann (2006) für Niedersachsen. 
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Klientel doch unter dem Status Quo mittelfristig eine Marginalisierung 
zwischen immer leistungsfähigeren Städten und Gemeinden und einer 
stark ausdifferenzierten und professionellen Landesverwaltung. Ob diese 
Reformmotive und -strategien immer zu fachlich angemessenen Lösun-
gen führen, muss zumindest für bestimmte Gebietskörperschaften und 
Verwaltungsbereiche stark bezweifelt werden.  
 
Fazit 

 
Selbstverständlich strebten kluge Landesregierungen schon immer ein-
vernehmliche Lösungen mit dem Kollektiv der Gemeinden, Städte und 
Kreise oder zumindest mit deren Lobbyvertretern an. Einen konsequen-
ten Konfrontationskurs würde keine Regierung überleben. Die neuen Re-
formen mit dem intensiv gelebten Pakt zwischen Landesregierungen und 
Kommunen stellt dennoch eine neue Qualität der Kooperation und eine 
paradoxe Veränderung des Machthorizonts für beide Seiten dar. Einer-
seits eröffnen sich neue Handlungsoptionen. Andererseits wird eine Ko-
operation für beide Partner eben erst durch das Tauschgeschäft Kompe-
tenzübernahme gegen günstigere Erledigung attraktiv. Ein Gelingen setzt 
also ein Einverständnis beider Seiten voraus. Die kommunalen Koalitio-
näre sind für die Landesregierungen unentbehrlich im Machtkampf gegen 
Landesverwaltung und Opposition, die Kommunen wiederum sind auf die 
gesetzliche Aufgabenzuweisung durch die Regierung angewiesen. Diese 
Verschränkung begrenzt den Verhandlungsspielraum beider Partner und 
schloss so in den alten Bundesländern Territorialreformen aufgrund des 
zu hohen Preises für die Kommunen bisher aus.10 Der starke wirtschaftli-
che Druck, der auf den neuen Bundesländern lastet, lässt Gebietsrefor-
men – wie die Beispiele Sachsen und Sachsen-Anhalt beweisen – dort 
auch für die kommunale Ebene unumgänglich und somit als weiteres 
Tauschgut im Reformprozess erscheinen.  
In Mecklenburg-Vorpommern kam eine solche Koalition aufgrund partei-
politischer und ideologischer Gräben nicht zustande. Mit dem Urteil wur-
de die Landesregierung indirekt dafür bestraft, dennoch einen Reform-
prozess gewagt zu haben. Die Hürde, Reformen gegen die Kommunen 
durchzusetzen, scheint wieder etwas höher geworden zu sein, die Unsi-
cherheit der Regierungen beim Entwurf von Reformkonzepten ist auf je-
den Fall gestiegen (vgl. Mehde 2007: 336). Insofern kann indirekt von 
einer Verbesserung der Verhandlungsposition der kommunalen Seite 
ausgegangen werden. Dabei kann das Urteil des Landesverfassungsge-
                                                 
10 Allerdings verstärken sich zurzeit in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz die konzeptionellen 
Pläne für eine Kreisgebiets- oder sogar Gemeindegebietsreform. Es wird abzuwarten sein, inwieweit 
diese auch umgesetzt werden. 
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richts jedoch nicht als Testfall dafür gelten, ob Reformprojekte von Re-
gierungen auch gegen eine Mehrheit von kommunalen Akteuren er-
zwungen werden können. Zwar betont das Gericht in starkem Maße die 
Verschlechterung der Beteiligungsmöglichkeiten aufgrund der stark zu-
nehmenden Ausdehnung der Kreise. Die Unvereinbarkeit der entspre-
chenden Paragraphen mit der Landesverfassung wird jedoch aus der 
mangelhaften Abwägung, nicht materiell aus den Dimensionen der Krei-
se selbst abgeleitet. Somit bleibt bis auf weiteres unklar, bis zu welcher 
Grenzgröße eine prozessual nicht zu beanstandende Territorialreform ei-
ner materiellen Prüfung durch ein Verfassungsgericht hinsichtlich der 
Wahrung verfassungsgemäßer kommunaler Selbstverwaltung und bür-
gerlichen Engagements standhalten würde. Im Zweifelsfall vermutlich 
genau bis zu jenem Punkt, an welchem eine Koalition zwischen Kommu-
nen und Land an unvereinbaren Vorstellungen scheitert. 
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